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Evangelische Kirchentage und
Katholikentage

Erlass vom 25. Oktober 2012

Fundstelle: ABl. 2012, S. 724

Zur Teilnahme an den Deutschen Evangelischen Kirchentagen und
den Katholikentagen sowie den von der Evangelischen Kirche und
der Katholischen Kirche gemeinsam veranstalteten Ökumenischen
Kirchentagen kann Lehrerinnen und Lehrern sowie Schülerinnen
und  Schülern  Dienst-  bzw.  Unterrichtsbefreiung  entsprechend
den nachstehenden Regelungen gewährt werden:

a)  Lehrerinnen  und  Lehrer  können  bis  zu  drei  Tagen  unter
Belassung der Dienstbezüge bzw. Vergütung nach § 16 Nr. 2
Buchst. a) der Urlaubsverordnung für die Beamten im Lande
Hessen  beurlaubt  werden,  wenn  dienstliche  Gründe  nicht
entgegenstehen  und  insbesondere  die  Vertretungen
sichergestellt  werden;

b)  Schülerinnen  und  Schülern  kann  auf  Antrag  der
Erziehungsberechtigten  oder  auf  eigenen  Antrag,  wenn  sie
volljährig sind, Unterrichtsbefreiung bis zu drei Tagen durch
die Schulleiterin bzw. den Schulleiter gewährt werden.

https://religionsunterricht-hessen.de/2016/05/30/sonstige-kirchentage-katholikentage-weltjugendtage/
https://religionsunterricht-hessen.de/2016/05/30/sonstige-kirchentage-katholikentage-weltjugendtage/
https://religionsunterricht-hessen.de/2016/05/30/sonstige-kirchentage-katholikentage-weltjugendtage/

